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Abweichung vom Regionalplan Südhessen / Regionalen Flächennutzungsplan 2010  
für den im „Vorranggebiet Landwirtschaft“ gelegenen Bereich des in Aufstellung 
befindlichen Bebauungsplanes „Schwimmbad“ in der Stadt Bad Vilbel 

 

 

 

 

 

Änderungsantrag der Fraktionen von SPD und DIE GRÜNEN vom 21. Juni 2012 

mit der Bitte um Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPD-Fraktion                  Fraktion Die Grünen 
 

in der Regionalversammlung Südhessen 

 

 

21.06.2012 

An den Vorsitzenden der RVS 
Herrn Martin Herkströter 
Wilhelminenstraße 1-3 
64283 Darmstadt 
 
 
 
Änderungsantrag zu DS Nr. VIII / 22.1 
 
Abweichung vom RPS/RegFNP 2010 für den im „Vorranggebiet Landwirtschaft“ 
gelegenen Bereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans „Schwimmbad“ in 
der Stadt Bad Vilbel 
 
 
Die Regionalversammlung Südhessen möge beschließen: 
 
Die Entscheidung über die Zulassung des o.g. Abweichungsantrages wird mit folgender 
Änderung des Punktes I. ergänzt: 
 
 

I. Die Abweichung von dem Ziel Z10.1-10 („Vorranggebiet Landwirtschaft“) des 
Regionalplanes Südhessen /Regionalen Flächennutzungsplanes 2010 zur Ausweisung 
eines „Sondergebietes Wasserpark“ und „Grünflächen/Parkanlagen“ wird mit 
folgender Maßgabe zugelassen: 
 
Als Kompensation des bisherigen „Vorranggebietes Landwirtschaft“ wird ein Ausgleich 
aus dem Bereich „Vorranggebiete Siedlung, Planung“ vorgenommen.  

 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
Harald Schindler  
Fraktionsvorsitzender     
     

gez. 
Frank Kaufmann           
Fraktionsvorsitzender      

f.d.R. 
 

f.d.R. 

Kai Gerfelder      
Fraktionsgeschäftsführer       
           

Linelle Suffert          
Fraktionsgeschäftsführerin  

 
 

 


